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BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
3-222 Ko 

Datum 
28.08.2025 BV/2025/066 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 15.09.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 25.09.2025 

 
Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten zum 01.08.2006 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt die Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das 
Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten zum 01.08.2006 
 
 
 
 
  



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/066 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Die Stadt Wedel erhebt eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und 
Geschicklichkeitsgeräten. Die Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten zum 01.08.2006 in der Fassung der 1. 
Änderungssatzung vom 03.02.2015, aufgehoben zum 31.12.2019, leidet an einem Mangel, der zur 
Rechtswidrigkeit der Satzung führt und nur durch einen neuen rückwirkenden Beschluss des Rates 
geheilt werden kann.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Rechtmäßigkeit der Satzung und der aufgrund der Satzung erlassenen Bescheide wird 
sichergestellt. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

keine 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2025 alt 2025 neu 2026 2027 2028 2029 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2025 alt 2025 neu  2026 2027 2028 2029 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/066 

Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten zum 01.08.2006 
 



Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsge-

räten zum 01.08.2006 
 

 
Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
sowie der § 1 Absatz 1, § 2, § 3 Absatz 1 und 2 und § 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch 
den Rat der Stadt Wedel vom XX.XX.XXXX folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Steuergegenstand ist das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielge-
räte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeord-
nung, in Gaststätten, Kantinen, Wettannahmestellen, Vereins- und ähnlichen Räu-
men sowie in sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen im Gebiet der Stadt 
Wedel zur Benutzung gegen Entgelt. 
 
 

§ 2 
Steuerbefreiungen 

 
Von der Steuer befreit ist der Betrieb von Spielgeräten:  
 

1. ausschließlich zur Musikwiedergabe. 
 
2. ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Benutzung 

durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind (z. B. mechanische Schaukel-
tiere). 

 
3. die in ihrem Spielablauf vorwiegend eine individuelle körperliche Betätigung 

erfordern (wie z. B. Tischfußball, Billardtische, Darts). 
 
4. ohne Gewinnmöglichkeit oder mit Warengewinnmöglichkeit auf Schützen-, 

Volks-, Garten-, Straßenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen. 
 
5. in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen. 

 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist bei Spielgeräten im Sinne von § 1 

diejenige / derjenige, für deren oder dessen Rechnung das Spielgerät aufgestellt 
wird. Mehrere Steuerschuldnerinnen und / oder Steuerschuldner sind Gesamt-
schuldnerinnen und / oder Gesamtschuldner. 

 
(2) Steuerschuldner sind auch  
 

1. die Besitzerin / der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte im 
Sinne von § 1 aufgestellt sind, wenn sie / er für die Gestattung der Aufstel-
lung ein Entgelt oder einen sonstigen Vorteil erhält; 
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2. die wirtschaftliche Eigentümerin / der wirtschaftliche Eigentümer, der Spiel-
geräte im Sinne von § 1. 

 
 

§ 4 
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit der Inbetriebnahme eines Spiel- oder Geschicklich-

keitsgerätes an einem der in § 1 genannten Aufstellorte. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet, wenn das Spiel- oder Geschicklichkeitsgerät außer Be-

trieb gesetzt wird. 
 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicheren Zählwerken 

ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis. 
 
(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipula-

tionssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektro-
nisch gezählten Kasse (inklusive der Veränderungen der Röhreninhalte), abzüg-
lich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld.  

 
Bei Geräten oder vergleichbaren Spielsystemen, die mit Weiterspielmarken, 
Chips, Token oder ähnlichen Spiel-/Wertmarken bespielt werden können, ist der 
für die Weiterspielmarken, Chips, Token oder ähnlichen Spiel-/Wertmarken 
maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. 

 
(3) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software 

die Daten lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, wie z. B. Aufstellort, Geräte-
nummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweili-
gen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röh-
reninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am 
Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw.. 

 
(4) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrich-

tungen, die unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebenei-
nander entgeltpflichtig bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen 
als ein Spielgerät.  

 
(5) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten ist Bemessungsgrundlage die Zahl 

und Art der Spielgeräte. 
 
(6) Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen 

die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, entsprechend den Bestimmungen des § 
147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 

 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
(1) Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz 13 v. H. des Einspieler-

gebnisses. 
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(2) Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz für jeden ange-
fangenen Kalendermonat und für jedes Gerät: 

 
a) in Spielhallen, mit Ausnahme der Geräte zu 

Buchst. c) 
 

 
60,00 €; 

b) an den übrigen in § 1 genannten Orten, mit 
Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) 
 

 
25,00 €; 

c) dass die; 
- die Darstellung von Gewalttätigkeiten 

gegen Menschen, 
- eine Verherrlichung oder Verharmlosung 

des Krieges  
- oder die Darstellung sexueller Handlun-

gen 
zum Gegenstand hat, an allen in § 1 genann-
ten Orten 
 

 
 
 
 
 
 

350,00 €. 

 
 

§ 7 
Erhebungszeitraum 

 
Bei Geräten im Sinne von § 1 ist Erhebungszeitraum der Kalendermonat. 
 
 

§ 8 
Entstehung des Steueranspruchs 

 
Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 
 

§ 9 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner hat innerhalb von 20 Tagen nach 

Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steueranmeldung im Sinne des § 150 Abs. 
1 Satz 3 der Abgabenordnung auf einem von der Stadt Wedel vorgeschriebenen 
Vordruck abzugeben. Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner hat die 
Steuer selbst zu berechnen. 

 
(2) Bei Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zähl-

werk gilt für den Kalendermonat (Erhebungszeitraum) folgende Modifikation: 
 

a) Zugrunde zu legen ist die Zeit zwischen der letzten, dem Erhebungszeit-
raum vorausgegangenen und der letzten im Erhebungszeitraum vorge-
nommenen Auslesung der elektronisch gezählten Bruttokasse.  

 
b) Für erstmals im Erhebungszeitraum eingesetzte Geräte ist die Zeit bis 

zur letzten im Erhebungszeitraum vorgenommenen Auslesung der elekt-
ronisch gezählten Bruttokasse zugrunde zu legen.  

 
Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des 
Ausdrucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen. Der Steueranmeldung 
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nach Abs. 1 sind auf Anforderung bei diesen Spielgeräten alle Zählwerksausdru-
cke mit sämtlichen Parametern entsprechend § 4 Abs. 2 für den jeweiligen Ka-
lendermonat oder Zeitraum eines Kalendermonats einzureichen. Auf Antrag des 
Halters kann insbesondere bei geringen Einspielergebnissen von einer monatli-
chen Auslesung und Anmeldung der Steuer abgesehen werden. 

 
(3) Die Steueranmeldung muss von der Steuerschuldnerin oder von dem Steuer-

schuldner bzw. ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter bzw. seiner Vertreterin 
oder seinem Vertreter eigenhändig unterschrieben sein. 

 
(4) Gibt die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner ihre / seine Steuererklä-

rung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ab, 
so setzt die Stadt Wedel die Steuer durch schriftlichen Bescheid fest. Dabei kann 
sie von den Möglichkeiten der Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Fest-
setzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
Gebrauch machen. 

 
 

§ 10 
Fälligkeit 

 
(1) Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner hat gleichzeitig mit der Abgabe 

der Steueranmeldung die errechnete Steuer an die Stadtkasse Wedel innerhalb 
von 20 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes zu entrichten. 

 
(2) Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 

Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
 
 

§ 11 
Anzeigepflichten 

 
(1) Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetrieb-

nahme von Spielgeräten nach § 1 hinsichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte 
an einem Aufstellort bis zum 20. Tag des folgenden Kalendermonats anzuzeigen. 
Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätena-
men, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit 
Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten. 

 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffen-

den Veränderung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten. 
 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Stadt Wedel ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueran-

meldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betre-
ten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdru-
cke zu verlangen. 

 
(2) Die Stadt Wedel ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abga-

benordnung durchzuführen. 
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(3) Die Steuerschuldnerin bzw. der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Über-
prüfung und der Außenprüfung dem / der von der Stadt Wedel Beauftragten un-
entgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteu-
erung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen, sowie Räumlichkeiten, Zählwerksaus-
drucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen. 

 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Vergnügungs-

steuer auf Spielgeräte im Rahmen dieser Satzung ist die Erhebung folgender 
personenbezogener Daten gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit §13 Abs. 
3 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) durch die Stadt Wedel zulässig: 

a) Name, Vorname(n) 
b) Anschrift 
c) Bankverbindung 
d) Anzahl, Aufstellort, Aufstelldauer, Name und (Zulassungs-) Nummer der 

Spielgeräte, Spielhalle oder anderer Ort sowie die Gesamtanzahl aller 
Spiele und weiterer Angaben, die die Halterin bzw. der Halter im Rahmen 
der Anmeldung machen muss und die sich aus den in § 5 Abs. 3 genannten 
Parametern ergeben.  

(2) Personenbezogene Daten nach Abs. 1 werden erhoben durch Mitteilung bzw. 
Übermittlung. 

a) aus den Verfahren über die Ausstellung von Geeignetheitsbescheinigungen 
zur Aufstellung von Spielgeräten bei den Ordnungsämtern, 

b) aus dem Einwohnermelderegister (§ 24 Abs. 7 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 
Landesmeldegesetz) und 

c) in begründeten Einzelfällen nach besonderer gesetzlicher Regelung (z.B. 
Gewerbeordnung, Abgabenordnung, Bundeszentralregister). 

(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steu-
ererhebung nach dieser Satzung verarbeitet werden.  

 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz Schles-

wig-Holstein handelt, wer 
 

1. entgegen § 9 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort be-
stimmten Frist abgibt; 
 

2. entgegen § 11 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen 
von bzw. bei Spielgeräten nicht bis zum 20. Tag des folgenden Kalender-
monats anzeigt; 
 

3. entgegen § 12 Absatz 3 die ihr / ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet wer-
den. 

 
 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. August 2006 in Kraft. Sie ersetzt ab diesem 
Zeitpunkt die Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 29.06.2006 in der Fas-
sung der 1. Änderungssatzung vom 03.02.2015. 
 
Sollten durch das rückwirkende Inkrafttreten der Satzung Steuerschuldner für den 
Zeitraum der Rückwirkung ungünstiger gestellt werden als nach der bisher gelten-
den, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 29.06.2006, so findet die günsti-
gere Regelung Anwendung. 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend außer Kraft am 31.12.2019. 
 
 
 
Wedel, den XX.XX.XXXX 
 
Die Bürgermeisterin  
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